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für den Kreis Usingen.
n CTW. .JI Mik 9)»vTaa  tl (M 0 ■

«westlich••mal: Dienstag», Donnerstag»•55* * mit den wichentli-btt» Freibrilagen
CmmtMlblatt' ¥nfc .De» Landmann»

Dt

Druck«ad »erlag von
R. Wagner'» Bnchdruckerri in Ufingen-

Echrtftleitnng: Richard Wagner-
Sochenblatt" Fernsprecher Rr. 21.

,ret»: Durcĥdie' Post bezogen viektelfährlich
1,50"Mk. (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) §
Verlage für den Monat4&:«fy."~ « nrückung»geb»i
»«zeigen 90 Pfg, ReNamen 40'Pfg. die« anaondze'

Dienstag , den 3 . April 1917. 52. Jahrgang.

Milliarde Kriegsanleihe
uns dem Frieden näher.

ferl Micher Teil.
UH00ett/ de« 30. März iWt.
Mche Diensträume der » reis,
«gg müste» vorläufig weg-«

» stätig steigende« Awtsgefchäfte
»aatag ««dDou » er » tag  auch
' für  de « Verkehr mit dem

^gefchloste « dl-id -«. « » de«
« Wochentage» find sie vor» 8 /,
nhr vormittags geäfi« et. Etus-

«k- »« e« ««r tu vri » ge » » e«
,gemacht werde« .
0 Der Königliche Laudrat.

v. vezold.

itli-

Ufingen. den 29. Mär, IS 17.
wieder stoße ich auf die Auffassung.
laub »gefnche  hier nicht schnell ge.
,, würden. Da» ist nicht der Fall.

a t Gesuche werden al» Eiisachen be-
und umgebend dem Generalkommando
bezw. den Truppenteilen.

Der Königliche Landrat.
v. Be,old.

Ufingen, den 27. Mär, 1917.
, starl Rein eck zu Weiperfelden ist ,um
dieser Gemeinde aus die Dauer von 6

„ (oom 1. April 1917 bi« dahin 1923)
amiannt und von mir bestätigt worden.

Der Königliche Landrat.
,521. v. Bezold.

, Ufingen, den 30. Mär, 1917.
Sfiipi de» Karfreitag« findet die Abnahme der
iliir in der Krei,fettstelle bereit» Donner»tag,
S. »pril. statt.

Der Königliche Landrat.
v. Bezold.

treffen und »urkünfte fordern. Sie kann inrbe-
sondere die Herstellung und den Verbrauch der tnt
§ 1 bezeichneten Gegenstände sowie den Verkehr
mit diesen regeln, Bestanb«aufnahmen anordnen
und Bestimmungen über Beschlagnahme und Ent¬
eignung treffen.

Bei Enteignungen wird im Streitfall der
Uebernahmeprei» durch da» ReichrschiedSgenchi
für Kriegswirtschaft endgültig festgesetzt. Nähere
Anordnungen über die Besetzung de« Gericht» und
da» Verfahren trifft der Reichskanzler.

Soweit die Reich»bekleidung»stelle bei Anord¬
nungen oder Bestimmungen auf Grund von Abf.
1 von den vom Bunde»rat erlafienen Verordnungen
über Web-, Wirk-, Strick- »nd Schuhwaren ab¬
weichen will, bedarf fie der Zustimmung de»
Reichskanzler».

8 3
Mit Gefängnis bi« zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bi» ,u zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft,

1 wer den auf Grund de» § 2 getroffenen
Anordnungen oder Bestimmungen zuwider,
handelt,

8. wer die gemäß8 2 Abs. 1 Satz 1 erforderten
Au«künste nicht rechtzeitig erteilt oder wissent¬
lich unrichtig« oder unvollständige Angaben
macht. , .

Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Vorräte erkannt werden, aus die fich die strafbare
Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob fie dem
Täler gehören oder nicht.

Neben der Strafe kann ferner angeordnet
werden, daß die Verurteilung auf Kosten de»
Täter« öffentlich bekannizumachen ist, auch kann
neben Gefängnisstrafe auf Verlust der bürgerluchen
Ehrenrechte erkannt werden^

Die Verordnung tritt am 26 März 1917 in
Kraft. Der Reichrkanzler bestimmt den Zeiipunkt
de« Außerkrafttreten«.

Berlin, den 22. März 1917.
Der Stellvertreter der Reichrkanzler»

Dr . Helfferich

gegen die Beschlagnahmevorschristen nach § 6*)
der Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegtbedarf vom 34. Juni 1915(Rnch«.Grsetzdl.
S . 357), in Verbindung mit den Ergänzungrbe-
kanntmachungen vom 9. Oktober 1915 und vom
25. November 1915(R -ichS-Gefetzbl. S . «45 und
778) und vom 14. September 1918 (Retch«»Ge.
setzbl. S . 1019) bestraft wird. Auch kann der
Betrieb de» Hand.l»gewerbe» gemäß der Bekannt-
machung zur Fernhaltung unzumrläfstger Personen
vom Handel oom 29. September 1915 (Reich«-
Gesetzdl. D. 603) untersagt werden.

8 i
Inkrafttreten der Auorduuugc«.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. April 1917

in Kraft. ^ .
Mi dem Inkrafttreten dies« Bekanntmachung

werden aufgehoben: u M ,
1. die Bekanntmachung betreffend Beschlagnahme

baumwollener Spinnstoffe und Garne(Spinn,
und Webverbot) Rr. V . H. 1700/2. 16.
K R. A. vom 1. April 1916;

2. die NachtragrbekanntmachungRr . « . " .
5700/4. 16 K. R- A.  vom 10. Mai 1916;

3. die NachtragrbekanntmachungNr. « . II.
1700/9. 16. K. R. A. vom 1. Oktober
1916.

8 3

tzn BundeSrat hat aus Grund de» 8 3 des
isPt Oer die Ermächtigung des BundeSrat« zu
Wichen Maßnahmen ufw.  vom 4. August
it Mrichs-Gefetzbl. S . 327) folgmde Verord-

>»«, chffen:
8 i

Di- Reichrbekleidungsstelle wird ermächtigt,
i» Leuifchen Reiche verhandenen Web-, Wirk-
Eliickwaren und deren Ersatzstoffe, die aus

**• gefertigten Erzeugniffe sowie getragene
Ovaren und das von solchen herstammende
«der für den Bedarf der bürgerlichen Bevül-

»»g in Anspruch zu nehmen, soweit diese
'"stände nicht von den Heeresverwaltungen

Marineverwalmng für ihren Bedarf in
ltuch genommen find.

8 2
^ Di, Reichsbekicidungsstelle kann zur Durch,

be» § i die erforderlichen Bestimmungen

Bekanntmachung
Nr. W. II. 2700/2. 17. «. R.

betreffend Beschlagnahme banm-
wollener Spinnstoffe und Garne

sSpinn - and Webverbot ).
Bom 1. April 1917.

(Neufassung der Bekanntmachung
Nr . IV. II. 1700 |2 . 16 . K. R . A.

vom 1. April 1616 .)
Nachstehende Bekanntmachung wird aus Ersuchen

de« Königlichen Kriegrministeiium» hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken,
daß. soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höher«Strafen verwirkt find, jede Zuwiderhandlung

I « nachstehenden
kurz.vaumwoll-
spinnstoffe" ge¬nannt.

Bott der Bekannt «»achurrg betroffene
Gegenstände.

Bon dieser Bekanntmachung werden betroffen:
1. Baumwolle, Linter»,

Bavmwolladgänge.Baum-
wollabfälle aller Art ein»
sLließlich Webereikehricht,
auch mit anderen Svinn-

stoffen(Wolle, Kunstvolle, «unstbaumwolle
usw.) gemischt, gleichviel, ob fie in der
Spinnerei, Zwirnerei, Weberei, Wirkerei
oder Strickerei, bei« Bleichen, veredeln
oder Au,rüsten anfallen, und ob fie ver¬
spinnbar find oder nicht;

2. sämtliche baumwollenen»nd baumwoll-
haltigrn Garne, Zwirne, Garn- und
Zwirnabsälle, Abfälle, (Putzsäden, Rein-
fäden und dergleichen), gleichviel, ob der
Baumwollgehalt auf der Verwendung der
unter 1 genannten Baumwollspinnstoffe.
auf dem Zusatz von Kunstbaumwolle oder

*) Mit Äefängni» bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi» ,u zehntausend Mark wird,
sofern nicht nach de» allgemeinen Strafgesetzen höhere
Strafen verwirkt stnd, bestraft:

I Wer Brotgetreide verfüttert,... . - -
versündigt sich am Baterlande !

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beifetteschafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein an-
dere« Beräußerung»- oder Erwerb«gefchäft
über ihn obschließt;

3 . wer der Lerpflichtung. die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfiegltch zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den nach§ 5 erlassenen AuSführungs-
bestimmungen zuwiderhandelt.



aufbaumwollhaltigrr Kunstwolle oder
sonstigen Ursachen beruht.

§ 3
Beschlagnahme.

Die i« 8 S aufgeführten Baumwollspinnkoffe,
Garne. Zwirne. Garn- und Zwirnabfälle werden
hiermit beschlagnahmt.

Kunkbaumwolle unterliegt der Beschlagnahme
gemäß der BekanntmachungV . IV. 3000/2. 17Ä. » . X.

Von den Anordnungen dieser Beschlagnahm.
j/ nb*«"a *8 * ü V i. ^ ern bie  Bestimmungenb*t §§ 8 und 9 beobachtet werden:

1. AuSlandsspinnstoffe und » u»>and«garne.
^ ? "? ' « ^ " °"^ pin"st°ffen i« Sinne

dieier Bekanntmachung werden verstandrn:
Baumwolle, Baumwollabgäoge und
«aumwollabfäll». die „ach dem iS.
Juni 1918, sowie Linier», die nach dem
1. Januar 1918 au» dem Ausland eilige»führt worden find.

d) Unter Au«land«garnen im Sinne dieser
Bekanntmachung « erden verstanden:
Garn» und Zwirne, die nach dem 18.
Juni 1918, Garn, und Zwirnabfälle,
die nach de« 1. Januar 1918 au« dem
Ausland eiagefühct worden find, ferner
Garne und Zwirne, die au,schließlich au»
den unter » aufgeführt.n Aurlandsspinn-
stoffen oder au» Kunstbaumwolle hergestellt
UV. die gemäß § 8 der Bekanntmachung
W IV. aooo/3. 17. K. R. A. von der
Beschlagnahme ausgenommen ist. endlich
Garn- und Zwirnabfälle, die nachweisbar
ausschließlich von Auslandsgarnen her-
rühren.

«orau. fetzung ist. daß die Einfuhr
der Spinnstoffe und Garne der Krieg»
Rohstoff-Abteilung de, Königlich Preußi
scheu KriegSmtnifterium« nachgewiesen
werden kann. Die vou der deutschen
Heeresmacht besetzten Gebiete gelten nicht
al« Ausland im Sinne dieser Bekannt,
machung.

9. Wollgemischte Strickgarne; für diese gilt
jedoch die Bekanntmachung betreffend Ber-
äußerung». , Verarbeitung«, und Bewegung«-
verbot für Web-, Trikot-, Wirk- und Strick¬
garne (W. I. 761/13. 16. K. R. A). vom
31. Dezember 1918 nebst Nachträgen.

3. Stickgarne. Rähfäden. Strick, Stopf, und
Häkelgarne, die bereit« am 1. April 1916
in ha-delsfertiger Aufmachung für den
Kleinverkauf vorhanden waren, dürfen im
Jnlande viläußerl und zu ihrem bestimmungs
gemäßen Zweck« verwendet werden.

4. Offene Ladengeschäfte dürfen beschlagnahmte
Garne, dir bereit» am 1. April 1916 bei
ihnen gelagert haben, höchsten, jedoch 80 kg,
an Haushaltungen und Hausgewerbetreibende
zur beliebigen Verarbeitung imi genen Be¬
triebe in Mengen veräußern, die bei jedem
Sinzelverkauf 10 kg nicht übersteigen.

§ 4
»irtttug der « efchlaguahme.

Die Beschlagnahme hat di« Wirkung, daß die
Vornahme von Veränderungen an den von ihr
berührten Gegenständen verboten ist und rechtsae-
schäftlrche Verfügungen über ste nichtig sind. Den
recht,geschäftlichen Verfügungen stehen Verfügungen
gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder
Arrestvollziehung erfolgen. Trotz der Beschlagnahme
find alle Veränderungen und Verfügungen zulässig

d-r Krieg»-RohfiA Abteilung de.
königlich Preußischen KriegSminrsterium» er- folgen

Verboten ist insbesondere * 8 '
bfl*«n^ Bleichen. Färben, Einfetten und

Verspinnen beschlagnahmter Baumwoll.
Z2 °ffe, ferner die Herstellung von

da« Weben, Wirken, Stricken. Klöppeln
Flechten, Zwirnen. Veredeln, (,. B
Bleichen, Färben usw). Spulen. Zetteln,
Schlichten, « leben und Reißen beschlag-
nahmter Garne, Zwirn« und Garn« und
Zwirnabfälle.

8 5
« » fträge vom Heeres , und Marine,

hehörde « .
Trotz der Beschlagnahme ist die Veräußerung.

Lieferung und Verarbeitung der beschlagnahmten

Gegenstände gestattet zweck« Erfüllung von Auf,
trägen von Heere», oder Mannebrhürdengegen
amtlichen Belegschein3, sofern die Anordnungen
in tzz 8 und 9 dieser Bekanntmachung beobachtet
werden. Für da« Verfahren bei der Ausfertigung
de» Lelegscheine» find die jeweiligen, vom König,
uchen Krirgsministerim verkffentlichten„Erläuter-
ungen zum Belegschein3" maßgebend. Bevor
niefct der Belegschein, ordnungsgemäß ausgefülli
und unterschrieben und von der KrirgS-Rohstoff-
Lbteilung de» Königlich Preußischen Krtegemini-
sterium« genehmigt, de» Lieferer vorliegt, darf

der

Alses
wankt - -

Auf allen Fronten haben wir dem
«egner ungeheure G biete entrissen!

ltnfere V.Boote
haben dem feindlichen Handel

den Todesstoß verfehl!

Oie Llrheber des Kriegs,
Srey und Asquithl-OelcaffH und Sn 'and

find von ihren eigenen Völkern aus
Amt und Würden gejagt!

In Rußland : Revolution!

Oer Zar : abgefeht!

Eins steht fest:
Oie folide Grundlage

des deutschen Gtaatsgebildes und die
«wersiegliche Kraft des deutschen Lölkes.

Darauf beruht auch

di« unantastbar«Sicherheit der
deutschen Kriegsanleihe «.

Hilf den Krieg gewinnen!
«iS Dein Geld dem sichersten Schuldner

der Wett, drm Vaterland «!

bubt mit der Verarbeitung beschlagnahmter Baum»
wollspinnstoffe. Garne oder Zwirn« nicht beginnen

Beschlagnahmte Linier» dürfen ohne Belegschein
jj ®* »ur °uf Bestellung der « riegschemikalien
Aktiengesellschaft, Berlin W, Kö'hener 6tr . 1—4
}u Nitrierbaumwolle erarbeitet werden

§ 6
Berä «tzeru» gserlaub »is.

der d ^ lagnadme ist die Veräußerung
S 5 LV °uß-r gemäß
IÜSJSP - °°n Aufträgen der Heere. - und

fbSrden. noch In folgenden Fällen erlaub,.
bl* Anordnungen im § 8 dieser Bekannt¬

machung beobachtet werden:
1 5S « " «* 'iner von der KriegS-Rvhstoff.

Adteüung de. Königlich Preußischen Krieg. .
Ministerium» erteilten Ausnahmebewilligung.

die durch einen amtlichen Frei
gewiesen wird.

3. Garn- und Zwirnabfälle(§ z
Webereikthrich, sind derKri.»r.

gchllschaft. Berlin W, Ö |i
anjubteten, widrigenfalls Jgf 1* *
giwarNgen ist. * *

§ 7
«r b^ ^^akbettnugserlaubur.
* rol bet ^^chlagnahme ist dj^

cV ” * 3 bezeichne,en Gegenständ, r!^
§ b iur Erfüllung Au!r°n? >
und Marinebehörden) noch in fl? ^
Äntm f0i‘ tn h“ anorb« »9«n S "?
Bekanntmachung beobachtet werden ' '

1. Diese Gegenständ« dürfen ausa
5Sni2L «ri.g. -Rohstoff. »blejlun, I
[Ä * btn,tIIi0U"0' bte  durch 1

aM Baumwollgarn oder h.

Mtiötm Garn dürfen nur verarbeit
soweit darüber ein Belegschein,
noch dem1. Juli 1918 av,«̂
gab«sch»in vorliegt.

8* ,uw  Inkrafttreten dies«
"achung dir Verarbeitung von da»
Ketten in »eitergehendem Maße aeßai
batf da» tm Webprozeß befindliche®i£
b'* »um Ablauf de« 8. April 1917Y«erden. '
k,  ßBeschlagnahmte Ketten und die ,uw
|!®a ^forderlichen beschlagnahmteH
können a,f Antrag durch die Krieg,
tetlung de» Königlich Preußischen2
sterium» sreigegeben werden, wenn dar»»
genstände für di«Heeresverwaltung hergestch
Antrwi,oordrucke find unter Angabe der%

i 373b mit  Postkarte (nicht J?

8 8
M , , Höchstpreise.

h„ . * '' * ,Löu§etun0 -der Lieferung der»
bezeichn.«.« Gegenständ, nach 883 . ü und
Bikanntmachung wird nur unter der ft»

daß keine höheren Preise al, btej
Bekanntmachung Nr. W. n . 1800/3. 16.1
unb bereu Nachträgen festgesetzten Höchstpnji
Baumwollspinnstoffe. vaumwollgespinsteJ
#bfÖ£ ,0<f«tbert ober  bezahlt werden. ^
nnr » -Kimmung gilt auch für den

*? ? 1916  höhere Preise
gödbfipreife vereinbart sein sollten. JedochI
Garnlieferung,Verträge, di- vor dem! .Al,

Greffen abgeschloffen worden siis
b>sen Prersen insoweit erfüllt werden
erforderlich ist zur Erfüllung vo» Heer'eSmsl
gegen Belegschein3, über welche di« austr,W
Heere»- oder Marinebehörde dem Garnvecki

vor dem 1. April 1916 den Zuschlq
°e rSa. ' h’3 " 0t" ch« Weise dürfen Garnliff«
wrtrdae, die vor dem1. April 1918 gem
gabtschein für Nähfäden zu höheren Prch

siud. zu diesen Preise» ,
IQ?«"' °fl#r b<t 3 " igabeschein vor dem I.
1916 au,gef,rügt worden ist.

Die « estimmungeu der Absätze1 und3
reine Anwendung auf Au»land«spinnstoffe und
l-nd. garne (§ 3 Ziffer 1). " 1

§ 9
AuShamg der « ekanmimachum

arbeO»! '"k* '!“ ^ 'kanntmachung gestalte,!
I? !Ä b*r W $ 9 bezeitneten « egenstt
g^ .^ söfstg, wenn die Bekanntmachung an

£hS\ @“» . bM  d -triebes au. gehängt
^drucke der Bekanntmachung find bei d«
Kö2 ?ck" " " eg,.Rohstoff.AbteilW
?vÄ ^ «d " ußlschen Krieg,Ministerium», ^
»" 48, Verlängerte Hedemannstraße 10, ei

8 io
»«frage« «»v « »träge.

Ilnh ft 8w  uitd Anträge, die die Medu
"" rlduuqen über die im § 3 bezeichnet.
0en̂ nb« betreffen, find an da» Webstoff-N

Kriegr-Rohstoff-Abteilung de« Königlich-
ifchen KriegSmimsterium», Berlin SV 48,
ISngertr Hede mannstraße 10, alle übrigenX
und Anträge, di« diese Bekanntmachung



lüg

^ «-Robstoff-Abteilung SektionV . II,
' !«reußischeu Krieg»ministrrium«,Berlin,
^,g »rte Hedemannstraße 10, zu richten
^t de» Schreiben» mit der Aufschrift:
uwwollbeschlagnahme" zu versehen.
(Main), den 1. April 1917.Stellv. Generalkommando

de» 18. Armeekorp».

M mttilher ?eil.
l )er Krieg.

roße» Hauptquartier,  1 . April.

sicher« rie^ sche»pl»tz:
^ Len» und Arra» find in breiter Front
Mrstöße starker euglischer Erkundungrab«
aescheitert,

JL  Mehrerer Bataillon« auf da« von un«
£0tf Menin für Eojeul (südöstlich von

«jtben abgewiesen.
teil der Straße von Peronn« nach Gou-

^ «vd der Niederung de« Omignon-Bache«
MEngländer in verlustreichen Gefechten
•L um 3 bi» 3 Kilometer vorgeschoben,

'lut von Soiffon» nach Nordosten führenden
Wen gestern unsere Batterien und Ma-

U« beim Vorgehen und Zurückfluten
w Ängriffttruppen, die keinerlei Vorteile
lohnende Ziel,.
Elkundung»oorftüße nördlich von Reim«

to?> , in« ohne Verlust eine Anzahl Gefangener.
m m versuchten feindliche Abteilungen süd-
>ro> «oi>Eombre«, östlich von St . Mihiel und
ell>, M.Valde in unsere Gräben einzudringen.

zWrall sofort vertrieben worden,
mit cchüher« rirgsschiu-latz:

,5l wesentlichen Ereignisse,
kriiz Mazedonischen Front
btlik ggge tst unverändert.

|n( Flieger brachten zwei Fesselballon« zum
onb bewarfen Truppenlager im Cerna«

chknngrvoll mit Bomben,
r i« Der Erste Generalquartiermeister
>di Ludendorff.

!oft provinzielle Nachrichten.
ge«, 3. April. Bei der heute Vor-

Iß,»gefundenen Prüfung in die Sexta der
Realschule  wurden 36 Schüler und

«en ausgenommen. Ein recht erfreuliche«
»I — In dir Verein. Volksschule
, IS Knaben und Mädchen neu ausgenommen.
Server kehr.  Da » reisende Publikum
, vir auf die Bekanntmachung der König!.
Wreltion zu Frankfurta. M , betr. den
illehr, hiermit besonders aufmerksam.

!rv 1. 4.. 17 ist eine Bekanntmachung be-
w„Beschlagnahme baumwollener Spinnstoffe
|0atne (Spinn- und Wedverbot) erlassen
L Ter Wortlaut der Bekanntmachung ist
>luitblättern und durch Anschlag veröffent-
oiötn.

^Dirrgemüse.  Da auch in unserem
,«>e in anderen Gegenden de» Reiche», so¬
llt Diirr>oder Trockengemüsr zur Verteilung
bLwölkerung gelangen dürfte, versäumen
l darauf aufmerksam zu machen, daß «ine
"!Behandlung bei der Zubereitung nötig
» Gemüse genießbar zu machen. Da«

äse ist vor dem Kochen mindesten« 34
>Mjuwäffern. Da« Wasser muß mehrfach
«iden, namentlich auch, um die Reste

Laad, dee stch mitunter in dem Trockengemüs«
«tksntigen. Da« Gemüse ist 3 Stunden
Ndchen und dann wie jede» andere Gemüse
Unten.
Rtderlauke « , 1. April. Im hoben

Jahren starb unser früherer Bür«
^«r Herr Johann Konrad Bangert.  Ueber

De lang leitete er die Geschick« unserer
^e, bi» ihn vor wenigen Jahren da« vor-
>»r Alter zwang, sein Amt niedrrzulegen.
l mFrieden.

Homburg , 31. März. Heute
> Mischen9 und 10 Uhr. suhr der

Güterzug der Frankfurter Lokalbahn»ach der
Motorenfabrik, um dort beladene Wagen abzu-
bängen und in da» Nebengcleise der Fabrik zu
rangieren. Die Wagen kamen auf dem abschüssigen
Geleise in«Rutschen und fuhren samt der Maschine
mit wachsender Geschwindigkeitauf der Strecke
nach Oderursel zurück. Bei der Kurve an der
Kaiserstratze entgleiste die Maschine, die Wagen
fielen um und gingen in Trümmer. Der Zug¬
führer Legner von Oberursel geriet dabei unter
die Wagen. Dabei wurde ibm da» ljnke Bein,
unterhalb de« Knie«, abgerissen. Der Verun¬
glückte wurde in da« Hamburger Allgemeine
Krankenhau» verbracht.

— Wiesbaden , 31. März. Mit dem
heutigen Tage ist der Präsident unsere« Landge-
richt«, Geheimer Oberjustizrat Mencke, nach mehr
al» fünfzigjähriger Tätigkeit im preußischen Jnftiz-
dienste au» seinem Amte ausgeschieden und in den
Ruhestand getreten. Zu seiner Verabschiedung
versammelten stch heute die sämtlichen Justizbeamten
im Sitzungsaale de» Schwurgerichte». Sie sämt¬
lich bedauern aus da« Lebhafteste da» Ausscheiden
de» ihnen überau« wohlwollenden Vorgesetzten und
werden ihn in gutem Gedächtnis behalten.

An unsere lieben Kleine « !
Ostern kommt heran, und mit dem Fest ist

stet« die alte schöne Sille de« Osterrirrschenkrn»
eng verbunden gewesen, doch wir feiern3. Krieg«-
ostern. Mit vielen alten Sitten und Gewohnheiten
haben un» die harten Gebote de« Krieget brechen
lehren, und notgedrungen müssen wir auch die seit,
herige Oster-Sitte de« Eirrschenken« aufgeben.

Selbstverständlich soll geg.n Beschenkung der
Eltern an die Kinder nicht» emgewendet werden,
aber gegen die massenhaften Berschenkungen au»
dem Hau» müssen wir un» wenden, damit dir
Hunderte von Eiern, die dann in wenigen Tagen
größtenteils nutzlos verbraucht werden muffen,
dahin kommen, wo sie zur Ernährung dringend
gebraucht werden; besonders an unsere Kinder in
den Krankenhäusernund an unsere Soldaten in
den Lazaretten, die zu ihrer Gesundung einer guten
Ernährung bedürfen.

Darum, Ihr lieben Kleinen, geht an Euch die
Bitte: sammelt keine Ostereier für Euch. Nach
dem alten Spruch»Geben ist seliger denn nehmen."
woll-n wir Euch eine Osterfreude doch bereiten.
E« darf jede« von Euch nach seinem Können «in
oder mehrere frische Eier zur Osterspende sür
Lazarette und Krankenhäuser zu seinem Lehrer
bringen, quch von Nachbarn, die keine Kinder in
der Schul« haben, dürft Ihr welche milbringen.

Die Namen der kleinen Spender und Spen¬
derinnen werden ausgeschrieben und jedem später
eine Postkarte mit Erinnerung an di« Osterspenve
im Kriegjahr 1917 zugesondt.

Der vaterländische Frauenverein.

Fm msm Hlckekulttii!
So ist da« LebenI
Di, einen gehen, die anderen kommenI
Tausende erwartungsfroher Kinderherzen sagen

zur Osterzeit der Schule und damit der schönsten
Zeit ihre« Leben» Ade und Tausend» muntere
Plappermäulchen betreten, geführt von liebender
Mutierhand, zum ersten male da» Schulhau«, mit
dem sie eine jahrelang« treu«Freundschaft schließen
sollen.

Manch deutscher Vater wird in diesen Tagen
seine Blicke vom Schützengrabennach der Heimat
richten und im Geiste seinen Liebling auf dem
ersten Gang zur Schule begleiten- Die gute
Mutter hat daheim den Kleinen ja treulich behütet.

Wie mannigfaltig find doch die Gefühle und
Gedanken, die gerade zur Osterzeit die Herzen so
vieler Eltern bewegen. In der einen Familie
rüstet man sich zur Konfirmation de« „Ueltesten",
und in der anderen freut man sich auf dr.i ersten
Schulgang-de» „Jüngsten".

Wenn Palmarum vorbei war. da traten zu
Friedemzeiten die „Zuckertüten"  in den Vorder-
grund vieler Schaufenster- Heuer wird» knapp
werden mit der Füllung für di«Tüten, die übrig«,.»
gar nicht so große Formen anzunehmen brauchen
wie in Frirdenszeiten. Wo heute verständige Eltern
und Verwandte stch üb« den ersten Schulgang
eine« Kinde« freuen, da .wissen st» auch, wie fl«

ihrem Liebling neben einer kleinen süßen Freud«
einen viel größeren Dienst erweisen könnG, den
der Kleine heute freilich noch nicht verstehen kann
Aber in späteren Jahren wird «» die deutsche
Jugend sicherlich einmal ihren Eltern danken, daß
diese im d,itten Krieg»ostern 1917 die Zeit zu
nützen verstanden haben. Wo e« sich ermöglichen
läßt, sollten Eltern, Paten und Verwandte unseren
Schulrekruten heurr eine Kriegsanleihe kaufen. Da«
ist die beste„Versicherung" für unsere Jugend.
Und wie schnell sind bei den bequemen Zahlungs¬
bedingungen im Verwandtenkreise 100 Mark auf¬
gebracht! Wo ein Wille, ist auch ein Wegl

Troftlied der Köchin.
Nach der Weise: „O alte Burschenherrlichkeit."
O alte Mädchenherrlichkeit, wohin bist du ent-

schwundent
Wann kehrst du wieder, goldne Zeit der fetten

Mittagsstunden?
Vergeben» spähe ich umher, ich finde keinen Vorrat

mehr.
0 jernm, jernm, jeram,
O qa&e matatio rernm.

Da« Butterfaß bedeckt der Staub, die Pfanne
finkt in Trümmer.

Mein Kupfer ward der Sammlung Raub; Zinn,
Messtng putz ich nimmer.

Verklungen ist de» Mörser«Klang, der Teemaschine
leiser Sang..

O jernna —

Wo find sie, die vom FrühstückStisch nicht wankten
und nicht wichen,

Wenn Brot und Butter nicht ganz frisch, gleich
mit der Köchin krischen?

Sie kehrten mit gesenktem Blick vom Leben«mittel-
amt zurück.

O jernm —

Da kaut mit finstrem Angesicht der Hausherr
trockne Bohnen.

Dörrfleisch war sonst sein Leibgericht; jetzt muß
da» Schwein man schonen.

Den Kaffee ninkt er mürrisch au», denn Rahm
und Milch, die blieben drau«.

0 jernm —

Allein der rechten Köchin Kopf bezwingt auch diese
Wochen.

Bei vollen Schüsseln. Faß und Topf kann jede«
Gänschen kochen.

Die alte Schale nur ist fern. S» bleibt der
Nahrungsmittel Kern.

Den will au« ihren Schätzen un« die Ehemi«
„ersetzen".

O jenun —

Drum Kinder, schnallt die Gürtel fest und stehet
wie die Mauer«.

England hat jetzt dir 17-Boot-Pest, e« wird nicht
ewig dauern.

Der Magen knurrt, doch hoch die Hand: wir fasten
rin« sür« Vaterland!

Liegt erst der Feind darnieder — dick krieg ich
euch schon wiederI

O jernm —

So dick wie hier im Beulet drin da» Bündel
Kassenscheine,

Mein Trinkgeld und mein Marktgewinn, de« mach
ich aber Beine.

Kommt mit, wir gehn zur nächsten Bank! E»
gilt de» Volke» lI-Boot«-DankI

Wir zeichnen nach der Reihe dir neue Kriegs¬
anleihe.

O jernm —
Dr. W. Trichmann-Straßburg.

Mtnemdnktkn-Sltzm».
Montag, den 3. Avril, abend» 8'/, Uhr.

Tagesordnung:
1. Ankauf eine» Haufe» für di« Stadt.
3. Feststellung de» Voranschlag» sür 1917.
3. Prüfung und Feststellung der Jahrr»rech>

nung 1915.
4. Lenderung der Satzungen der Ruhegehalt»-

Witwen, und Waisenkaffe für den Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden.



Er hat Gott gefallen, unfern lieben treuen Vater. Schwiegervater, Großvater,
Urgroßvater, Bruder. Schwager und Onkel

Johann Konrad Bangert,
Bürgermeister a. D.

heute im hohen Alter von 77 Jahren in dir Ewigkeit abzurufen.

ViederlavKen . den 31. März 1917.

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Familie Dittmam ».

Die Beerdigung findet statt:
Dienstag,  den 3. April 1917, mittag« 1V8 Uhr , zu Riederlauken.

Wir suchen sofort!

15 Steinbruch-Arbeiter
Arbeits- und Militärpapiere sind mitzubringen. Es werden

auch für halbe Schichten
evtl. 10 Mann eingestellt, die noch ihre Landwirtschaft betreiben.

Ferner gesucht nach Auswärts

1 jieißiger Ziegelmeister.
E . G. Hermann Rnpp.

Quarzwerke
ehem. „Dörrberg", Gem. Cransberg.

I>i Sauerkraut
empfiehlt (3) Carl Heller.

n unser Genoffenschaft«regist«r ist bei der Ge>
noflenschaft Landwirtschaftlicher Ko « ,

sumveret» I, t. ®. m . u. H., in Wehr«
heim (Rr. 31 de» Register«) heute folgende«
eingetragen worden:

Der Landwirt Peter Rickel I . ist gestorben und
an seine Stelle der Landwirt Heinrich Lehr
in den Vorstand gewählt.

Usinge«, den 33 Mär, 1917.
Königliches Amtsgericht.

Apfelwein
gesund oder stichig, kauft fortlaufend
*) Ph Ziegler. (Köln, Lochnerstr. M

Osterverkehr!
Die Eisenbahnen dienen gegenwärtig in erster

Linie der Krirg«führung. Zu Ostern werden für
den Personenverkehr nur die fahrplanmäßigen Züge
befördert. Reisende, die in diesen Zügen keinen
Platz finden, müssen zurückbleiben.

Für jeden, der nicht reisen muß,  ist e« vater¬
ländische Pflicht, hieraus zu verzichten.

Königliche EisenbahndirekiiouFrankfurt (Main) .

Einfa che«, fl eißige«, zu jeder Hau»arb eit willige«

Mädchen
bald gesucht . Gef. Off. mit Zeugnissen, Lohn-
ansprttchen u. «v. Bild erbeten.

Billa Cr«st.*b Bad Homburg, Promenade 76.

Air Elllselilmlmi der Eier
in Usingen find für diese Woche am Mittwoch statt.

Die Hammelstelle.

Tute, f, ischmelkende

Ziege
zu kaufen gesucht
*) Offerten an die Exp. d. Bl . erbeten.

Faalhaskr
ist eingetroffen.

Siegln . Xdllensteln.

Viehdecken
preiswert| « haben beiEm. Hirsch.

KaMvaieren
Wenuepigelauchepumpen

empfiehlt
EheufcuiMtug ZILLIKEN Teilturf,
4) — Telephon Nr. 100 . —

Schwere Simmentaler Fahrkuh
zu verkaufen.

Wilhelm Körner. Westerfeld.

Simmentaler Milch - und Fahrkuh
im April kalbend, zu veikaufen.

Ballh . Fabri, Wernborn.

Schwere Simmentaler Kuh
im Mai zum 3. mal kalbend, zu verkaufen.
3b) August « ist , Mauloff.

Fandesbankst,
Am Charsamstag, dep-1

d. Is . ist die Kaffe geschs^
Ufingen, 2. April 19 ]^

Landesbankit
Peter.

Krknilhch-Uerßkigi
i« de« ®emei«de-Wald,

Kt«ster«thal».
D»««erstag. de« 12. April

10 Uhr kommt in den Distrikten '
„Magerwald", „Finsternthal" und

500 Rm. Scheit» und Knl!
1700 Wellen

zur Versteigerung.
Bei ungünstiger Witterung

steigerung eine Stunde später bei QU
statt.

KiusterMhal, den 30. Mä,, i9[J
Der Bürgkw

2) Nöll

MrmteiM
Mittwoch, de« 4. April,

Uhr anfangend. kommt im hiesigen
folgende« Holz zur Versteigerung:

Distriki Hirschstein3
Buchen: 330 Rm. Scheit

333 Rm. Knüppel
4900 Wellen

Distriki Hohiberg 3 a
Buchen: 63 Rm. Scheit

178 Rm. Knüppel
3450 Wellen.

Anfang bei Nr. 338.
H««pstadt, den 30. März 1917.

Der Bürge
*) « rle.

NGcherßeM,

irr

Donnerstag, de« i.  April Is
lag» 1 Uhr janfangend, kommt au« hst
meindewald nachstehende« Nutzholz aus
hau» zur Versteigerung.

Distrikt „Erleborn 31 d"
165 Stück Nadelholz-(

von 11 l f35|
„Totalität*

209 Stück Nadelholz -^
von 9 3,531

78 Stück Nadelholz-Stangen
50 Stück Nadelholz-Stangen lll

143 Stück Nadelholz-Stangen lll
Gschdach, den 31. Mär, 1917.

Der Bürg«
Schl

iWilfl
J!

I(
II

2. 4

Zahle für

Schlachtpfer«
ganz selten hohe Preise.

Hugo Ketzler Pferde»
Wiesbaden.

3b) Telephon 3613.

Eil b«

Futterkalk
i« l und 2 Pfund

«ingetroffen.
Dr . A.

Ton Waschmittel „AI
wieder eingetroffen.
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